
 

Seite 1 von 2 

  

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schritt: Antragstellung (laufend beim SportService einzureichen) 

Antragsberechtigte: gemeinnützige Sportvereine aus Nürnberg mit Angeboten zur Integration von Flüchtlingen 

Einzureichende Unterlagen: Formular „Sport integrativ - Antrag“ 

2. Schritt: Abrechnung (bis spätestens 31.05. bzw. 30.11. beim SportService einzureichen) 

Abrechnungszeitpunkte: 30.06. bzw. 31.12. 

Einzureichende Unterlagen:  für alle abzurechnenden Kosten: Formular „Sport integrativ - Abrechnung“  und  

 Bericht des Vereins zur Integrationsarbeit: Formular „Sport integrativ - Vereinsbericht“ 

Bei Abrechnung der Grundpauschale: Formular „Sport integrativ - Vereinsliste“ 

 
Bei Abrechnung des Integrationsbeauftragen im Verein: Nachweis Teilnahme an interkultureller Schulung 

 

Förderung abhängig von Gesamtzahl der im Verien am Sportangebote beteiligten Flüchtlinge 

zusätzlich 

Bei Abrechnung von Sportbekleidung, Spiel-/Sportgeräte, Sonstige Maßnahmen: Vorlage der Originalbelege und Zahlungsnachweise 

Nachweis Teilnahme an interkultureller Schulung 

 

Förderung abhängig von Gesamtzahl der im Verien am Sportangebote beteiligten Flüchtlinge 

Bei Abrechnung von Übungsleiterhonoraren: Formulare des BLSV-Integration durch Sport „Teilnehmerliste“ und  
 „Abrechnung für Übungsleiter/innen integrativer Sportgruppen“   

Bei Abrechnung von Mietkosten: Vorlage der Originalbelege und Zahlungsnachweise und  
 Formular des BLSV-Integration durch Sport „Teilnehmerliste“ (einmalig pro Jahr - entfällt, wenn bereits Teilnehmerliste des Übungsleiters vorliegt) 

 
 

Nachweis Teilnahme an interkultureller Schulung 

 

Förderung abhängig von Gesamtzahl der im Verien am Sportangebote beteiligten Flüchtlinge 

Ausnahme: ein- und mehrtägige Integrationsmaßnahmen (siehe Seite 2) 

Förderung von integrativen Maßnahmen / Übersicht (Richtlinien gültig ab 01.07.2016) 

Die Stadt Nürnberg fördert in Kooperation mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) integrative Projekte und Angebote für 
Flüchtlinge. Kommunale Fördermittel aus dem Programm „Sport integrativ“ der Stadt Nürnberg und Finanzmittel aus dem Programm 
„Integration durch Sport“ des BLSV werden gemeinsam durch den SportService verwaltet und an die Nürnberger Vereine vergeben.  
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Ein- und mehrtägige Integrationsmaßnahmen  

(Antrag bis spätestens zwei Monate vor Termin der geplanten Maßnahme beim BLSV einzureichen; Abrechnungszeitraum: 2 Wochen) 

Merkblätter und Anträge unter http://www.sportintegration.de/service/downloads/merkblatter-und-antrage/ 
 

Nicht gefördert werden  

 Leistungssportgeräte und wettkampforientierte Anschaffungen 

 Bücher, Zeitschriften, Videos, Kameras 

 Fahrt- und Übungsleiterkosten bei Turnieren 

 Medikamente, Drogerieartikel, Dekomaterial 

 Pokale, Präsente, Prämien, Alkoholika, Gutscheine 

 
Informationen  

 Stadt Nürnberg – SportService   
Ansprechpartner: Gunther von Papp 
 Telefon  09 11/2 31-34 42 
 E-Mail gunther.vonpapp@stadt.nuernberg.de 
https://www.nuernberg.de/internet/sportservice_nbg/sportintegrativ.html 
 

 
 

Bayerischer Landes-Sportverband - Integration durch Sport   
Ansprechpartner: Mark Sauerborn (Regionalkoordination) 
 Telefon 09 131/48 08 90 
 E-Mail erlangen@sportintegration.de 
http://www.sportintegration.de/ 
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